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Zugang zu amtlichen Informationen;
Ihre E-Mail vom 23. November 2019

Sehr geehrter Herr Förster,

mit Ihrer E-Mail vom 23. November 2019 beantragen Sie die Übersendung von
Schriftverkehr zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den
Ländern Bayern und Sachsen sowie weitere Unterlagen zum Thema Bildungsurlaub.

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu
Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).

Nach dieser Vorschrift hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des
Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Dabei ist der
Informationsanspruch auf die bei der informationspflichtigen Stelle zum Zeitpunkt der
Antragstellung tatsächlich vorhandenen Informationen beschränkt.
Des Weiteren gewährt das IFG keinen Anspruch auf die Zusammenstellung oder
Aufbereitung von Informationen durch die Behörde, die über die Einsichtnahme in
vorhandene amtliche Informationen hinausgeht.

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Rochusstraße 1: Bushaltestelle Rochusstraße, Bundesministerien (608, 609, 800, 843, 845)
oder Haltepunkt Helmholtzstraße der RB 23 und ca. 10 Minuten Fußweg

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Villemombler Straße 76: Buslinien (605, 606, 607, 608, 609).



Seite 2 von 2 Die Regelung von Bildungsurlaub liegt in der ausschließlichen Verantwortung der
einzelnen Länder. Dementsprechend besteht im BMAS keine Zuständigkeit für das
Thema Bildungsurlaub. Schriftwechsel mit den Ländern Bayern und Sachsen sowie die
weiteren von Ihnen erbetenen Informationen liegen dem BMAS daher nicht vor.

Falls sich der Bund, aufgrund der Zuständigkeit der Länder, überhaupt mit dem Thema
Bildungsurlaub befassen würde, wäre das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) wohl der geeignetere Ansprechpartner. Es ist jedoch nicht bekannt, dass sich das
BMBF mit dem Thema Bildungsurlaub auseinandersetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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